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Text

Von Zeile 533 bis 534 einfügen:
Fahrgeschäften verboten werden. Ehrenamtliches Engagement im Tierschutz möchten wir weiter
unterstützen. Haustiere bereichern unser Sozialleben. Sie lehren Kinder Verantwortung zu übernehmen,
sind treue Begleiter und manchmal auch Trostspender. Umso tragischer ist ihr Verlust. Ihr Schutz ist uns
ein besonderes Anliegen. Daher werden wir den Abschuss von Hunden und Katzen im Rahmen des
Jagdrechts verbieten.

Begründung

Der legalisierte Haustier-Abschuss durch Jäger in einem Land, in dem der Schutz der Tiere im
Grundgesetz (Art. 20a GG) seit dem Jahr 2002 verankert und damit zur Staatszielbestimmung erhoben
wurde, stößt in der Bevölkerung auf strikte Ablehnung. Jägern ist es jedoch weiterhin durch das
Landesjagdgesetz erlaubt, freilaufende und angeblich wildernde Hunde und streunende Katzen zu
töten. Katzen gelten als streunend und dürfen von Jägern erschossen werden, wenn sie sich zu weit vom
nächsten bewohnten Haus entfernen. Tierschutzorganisationen gehen davon aus, dass jährlich zwischen
250.000 und 300.000 Katzen und 20.000 bis 30.000 Hunde in Deutschland pro Jahr von Jägern getötet
werden.
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